
Abgabenordnung - Basics

Bekanntgabe
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Oktober 2025



Abgabenordnung = Markelgesetz

· Kristen = Bekanntgabe
· Enständig keile

· Einspruch

i

Einzelstenergesetze

Est6 LStG UStG

-> Steuerpflicht -> Steuerpflicht -> Steuerpflicht
-> BMG -> BMG -> BMG

-> Steuersatz -> Steuersatz -> Steuersatz

wer ? Was ? Wie hoch ?



 

Warum ist die Bekanntgabe entscheidend ?

Voraussetzungen für die Wirksamkeit eines Verwaltungsaltes (VA)

- inhaltlich hinreichend bestimmt
,

Seng (1) Ao

- Ordnungsgemäß bekanntgegeben , 9124 (1) S
.
1 AO

=> Fristen der to die an Bekanntgabe knüpfen :

· Einspruchsfrist , 9355s11S. ~AO

· Zahlungsfrist Steuernachzahlung , 9220 (1) AO ihm
.
636(415.1 AO



Exkurs : Verwaltungsakt 9118(1) Ao

· hoheitliche Maßnahme

· Behörde

· Regel eines Einzelfalls

· auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts

· auf unmittelbare Rechtwirkung nach außen

VA sind : n. a . Starebescheide , Steuerwerbescheide , Stundungen , Prüfungsanordnungen
=> Hilfestellung : AEAO vor 9130

,

131



Verwaltungsakte ?

- Innerdienstliche Weisung = keine unmittelbare Rechtswirkung nach außen

- ESt-Richtlinien Keine Einzelfall) 11 nur Verwaltung

- Prüfungsbericht BP = Rechtswirkung nach außen erst mit Bescheiden

- Gerichtsurteil keine Behörde



Begriff der Bekanntgabe
=> wenn VA dem richtigen Adressalen zu geht

Voraussetzungen : - Bekanntgabe wille der Behörde

- Zugang
-richtigen Actessaten

as Bekanntgabe wille der Behörde

· Bekanntgabe wille durch befugten Amtsträger
z.B . Vorsteher

,
SGL

,
Sachbearbeiter

,

Mitarbeiter

b) Zugang
· mündliche VA -> Hören

· schriftliche VA- Machtbereich - Briefkasten



 
 

 

 

 

   

 

Exkurs : Organisation Finanzamt



6) Adressat = derjenige
,
an den die Behörde bekannt geben will

· Inhaltsadessat (an wen ersich richtet i.d.&. Steuerschuldnel
· Bekanntgabedessat) wen er bekannt gegeben werden soll-Handlungsfähigkeit 975A0
· Empfänger (wer er übermittelt werden soll

Problem ? (79 (1) Nr. 2

Tim (23 Jahres Tim (23 Jahre) + StB Tim (10 Jahre) ,
Elton mit StB

-Angestellte -Angestellte - Zinseinkünfte

IA = Tim IA = Tim It = Tim

BA = Tim BA = Tim BA = Eltern

E = StB
E = Tim E = StB

Beispiel AEAO 5122 Nr . 1. 5.2

Sonderfall AEAO Gr22 Nr. 2 . 2 . 3



Formen der Bekanntgabe

· schriftliche Bekanntgabe per Brief &122 (2) Ao !!

· elektronische Übermittlung 3122 (2al Ao (Telefax
· Förmliche Zustellung 9122 (5) Ao

· Datenabruf 6122a (AO)

·



al schriftlich per Post 9122 (2)

Bekanntgabe : 4 Tage nach Aufgabe Eur Post

Ausnahme : Kein oder Verspäteter Engang 9122 (2) 2 . H5 to

↳ früherer Engang ? = unbeachtlich

=> Nachweispflicht beim FA

↳ aber Unterschied verspäteter Zugang v5 . Nichtzugang



Beispiel : Aufgabe Eur Post 17. 03 . 2025

= Bekanntgabe ? pFB : m .A .d. 17. 03, 2025

FD : 4 Tage , 122 (21 Nr. 1 Ao
FE : m . A .d. 21 . 03. 2015 O

(S100 (3) Ad



Exkurs : Fistberechnung

Frist = abgegrenzte Zeitraum ,

nach dessen Ablauf eine bestimmte Folge eintrit

as behördliche Fristen b gesetzliche Fristen

= Dauer von Behörde gesetzt = Dane ergibt sich aus Gesetz

- Unterlagen anforderung (997 Ad
- Abgabe Steuererklärung (9149 (2)All

-Standlungsfrist (5222 AO
- Einspruchsfist (6355 A0

- Eist Aussehung VA (3 361 AO -Wiedereinsetzungsfrist (3 11012) Ao
- Festselzcompverjährungswist (3169(21AO

H ↓
↳ können (auch nickwirkend ↳ können nur verlängert werden , wenn

verlängert werden , 9103 (1) AO gesetzlich bestimmt (Abgabe STE)

↳ bei Überschreiten WES



Berechnung der Fisten

Grundlage : 910011) Ao = Anwendung 9187-193 BGB

Sonderregelungen : 5100 (21- (6) to

9 Frist beginn : gods . m. A .d. Enighistages = Zahle nicht mit

& 187(11 BGB

bi Fristdauer : bestimmt sich durch Gesetz

Jahres-/Monats-1 Tagesfrist
(1691 193551 (9122/

2 Fristende : Tagesfristen : M .
A .d . des letzten Tages G188(2) BGB

Monabfist : m
.
A

. d. Tages = gleiche Zahl wie Ereignistag

2.B . m. .d
.

17 . 03 . 2025 + 1 Monal = m
. A .d. 17.04. 2025



m .
A .d

.

31. 01, 2025 + 1Monat = 2

9 188 (3/ BGB m . A .d. 28 .02. 2025

=> Ablanthemmung S100 (31 to

Fristende Salso/Feiertag = m .
A .d. nächstfolgenden Weintages



bi elektronische Übermittlung d Datenabruf

G122 (2a) AO 3122a As

Bekanntgabe : 4 Tage nach Absendung/Absendung de elekti. Benachrichtigung

4 Förmliche Enstellung 9122 (5)

· gesetzliche Anordnung Z .B. Pfändungsverfügung 6309 (41 S.1 AO

· freiwillige Entscheidung der Behörde

-> Post mit Zustellungsurkunde (63 VEG) = Edpht gem . Urkunde

-> Einschreiben (94 VWEC) = Fiktion gemäß (122 (2) AO

-> gegen Empfangbehenntnis durch die Behörde (95 UnZE



Bekanntgabe an Pers6

=> Unterscheidung rechtsfähige Per56 und nichtrechtsfähige Per56

&14a (2) : GbR , OHG , KG 314a(3)

al Bescheide - Pers6 = Inhalts adressat USt/Gewst/Grdst

=> Bescheide an PersG selbst

614a(2) an Firma - an GbR/OMG/KG

9 14a (31 E Firma -> an alle Mitglieder zu richten

↳ Bekanntgabe an einen für alle

by que fest. -- Perso = Inhalbademat => einzelne Geser

& 183/6149(2) Bekanntgabe an Per56
,
Ausnahme : 5183 (2) AO

5)183a/914a (3) Bekanntgabe an Empfangbevollmächtigten



Bekanntgabemängel

VA unwirksam wenn...

- IA nicht
,
falsch oder ungenau bezeichnet

- Bekanntgabe an Bekanntgabe adrenat wird missachtet

- VA dem Empfänger nicht Engegangen ist

=> Heilung

· Missachtung Bekanntgabevollmacht= Weiterleitung an Bevollmächtigten

Tim (23 Jahre Tim (23 Jahre) + StB Tim (10 Jahre) ,
Elton mit StB

-Angestellte -Angestellte - Zins einkünfte

It = Tim It = Tim B It = Tim B) trotzde
BA = Tim BA = BA = Eltern

renwirk JamTim ? Wirk- Empf.
E = Tim I E = StB Sam I Beispiel AEAO S122 Nr . 1. 5.2

Sonderfall AEAO Gr22 Nr. 2 . 2 . 3





neu !


